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Unterrichtsmaterial 3 
Diskriminierung von Minderheiten 
 
Diskriminierung– Begriffe und Grundlagen 
Im Sinne einer formalen und abstrakt gefassten Definition kann unter Diskriminierung 
zunächst die Verwendung von kategorialen, das heißt vermeintlich eindeutigen und 
trennscharfen Unterscheidungen zur Herstellung, Begründung und Rechtfertigung 
von Ungleichbehandlung mit der Folge gesellschaftlicher Benachteiligungen 
verstanden werden. Den Diskriminierten wird der Status des gleichwertigen und 
gleichberechtigten Gesellschaftsmitglieds bestritten; ihre faktische Benachteiligung 
wird entsprechend nicht als ungerecht bewertet, sondern als unvermeidbares 
Ergebnis ihrer Andersartigkeit betrachtet. 
 
Bedeutsam für diskriminierende Strukturen und Praktiken sind dabei einerseits 
Unterscheidungen von Gruppenkategorien (beispielsweise "Juden", "Migranten", 
"Muslime", "Sinti und Roma"). Diesen "abstrakten Gruppen" – es handelt sich 
ersichtlich nicht um reale Gruppen, deren Mitglieder einander kennen, sondern um 
gesellschaftlich wirkungsmächtige Gruppenkonstruktionen – wird eine kollektive 
Identität und werden Eigenschaften zugeschrieben, die sie von der 
Mehrheitsgesellschaft unterscheiden. Andererseits geschieht Diskriminierung auf der 
Grundlage der Unterscheidung von Personenkategorien (beispielsweise 
"Behinderte", "Frauen", "psychisch Kranke", "Kriminelle"), für die in irgendeiner 
Weise problematische individuelle Eigenschaften angenommen werden, die sie vom 
angenommenen Normalfall des physisch und psychisch gesunden, rechtskonform 
handelnden und erwerbstätigen Staatsbürgers und seiner Familienangehörigen 
unterscheiden. 
 
Schon mit diesen einleitenden Überlegungen wird deutlich: Der Begriff 
"Diskriminierung" verweist auf überaus heterogene Sachverhalte – auf die 
gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse, auf die soziale Ausgrenzung von 
Minderheiten, auf Nationalismus und Rassismus und weiteres –, die in jeweilige 
historische und gesellschaftliche Kontexte eingebettet sind und in diesen spezifische 
Ausprägungen haben. Diskriminierung kann deshalb nicht zureichend allein als eine 
Folge von individuellen Einstellungen oder kollektiven Mentalitäten verstanden 
werden. Vielmehr ist es ein komplexes System sozialer Beziehungen, in dem 
diskriminierende Unterscheidungen entstehen und wirksam werden. 
 
Um politisch, rechtlich oder pädagogisch wirksame Maßnahmen gegen 
Diskriminierung zu entwickeln, genügt es deshalb nicht, eine generelle Haltung der 
Toleranz einzufordern sowie individuelle Rechtsansprüche auf 
Diskriminierungsschutz zu gewährleisten. Vielmehr ist dazu sowohl ein 
angemessenes Verständnis der gesellschaftlichen Strukturen und sozialen Praktiken 
erforderlich, die unterschiedlichen Ausprägungen von Diskriminierung gemeinsam 
sind, als auch eine Berücksichtigung der besonderen Bedingungen, die jeweils zu 
Diskriminierung führen. 
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Wodurch geschieht Diskriminierung? 
Im alltäglichen Sprachgebrauch wird unter Diskriminierung ein benachteiligendes 
Handeln und ein abwertendes Sprechen verstanden, dessen Grundlage die 
Annahme vermeintlicher Andersartigkeit ist. Diesem Verständnis von Diskriminierung 
entspricht erstens die Suche nach sozialpsychologischen Erklärungen von 
Diskriminierung, in deren Zentrum die Frage steht, wie Diskriminierungsbereitschaft 
mit bestimmten Persönlichkeitsstrukturen (wie Autoritarismus und soziale 
Dominanzorientierung) sowie mit vorherrschenden Mentalitäten in sozialen Milieus 
zusammenhängt. Folglich gelten zweitens Ergebnisse der Meinungs- und 
Einstellungsforschung zum Ausmaß der Verbreitung von Stereotypen und Vorurteilen 
in der Gesamtgesellschaft und in bestimmten sozialen Gruppen als eine zentral 
bedeutsame Informationsgrundlage. Als wesentliche Elemente einer Strategie gegen 
Diskriminierung werden drittens öffentliche Kampagnen sowie pädagogische 
Maßnahmen betrachtet, die über Stereotype und Vorurteile aufklären und für sie 
sensibilisieren, die moralische und rechtliche Ablehnung jeder Form von 
Diskriminierung verdeutlichen sowie die Betroffenen ermächtigen (Empowerment). 
 
In der sozialwissenschaftlichen Forschung ist jedoch gezeigt worden, dass ein 
Verständnis von Diskriminierung als Folge von Eigenschaftszuschreibungen und 
negativen Einstellungen gegenüber Gruppen, die zu abwertenden Äußerungen und 
benachteiligenden Handlungen führen, unzureichend ist. Diskriminierung umfasst 
mehr als Formen des direkten und absichtsvollen Sprechens und Handelns von 
Einzelnen oder Gruppen. Einige zentrale Einsichten und Konzepte, die für ein 
weitergehendes Verständnis von Formen der Diskriminierung als soziales Phänomen 
von Bedeutung sind, können wie folgt knapp zusammengefasst werden: 
 
1. Diskriminierende Einstellungen führen nicht zwangsläufig zu diskriminierenden 
Handlungen und sind zugleich auch keine notwendige Voraussetzung 
diskriminierender Handlungen. Denn diese können beispielsweise auch aus 
rationalen ökonomischen Kalkülen vorurteilsfreier Akteure resultieren. 
 
2. Das Konzept der statistischen Diskriminierung bietet eine Erklärung für solche 
Formen von Diskriminierung, die auch dann entstehen, wenn jeweilige Entscheider 
auf dem Arbeitsmarkt oder auf dem Wohnungsmarkt für sich beanspruchen, keine 
Vorurteile zu haben und niemanden diskriminieren zu wollen. Argumentiert wird, 
dass Entscheidungen – etwa bei der Einstellung von Arbeitnehmern – immer auf 
einer unsicheren Informationsgrundlage bezüglich der Eigenschaften, Fähigkeiten 
und Potenziale individueller Bewerberinnen und Bewerber getroffen werden. Deshalb 
werden Annahmen über wahrscheinliche Unterschiede zwischen sozialen Gruppen, 
denen jeweilige Individuen zugerechnet werden, als Zusatzinformationen 
herangezogen, um den Entscheidungsprozess zu vereinfachen. "Hautfarbe oder 
Geschlecht werden als Schätzgröße für wichtige Daten, die nicht erhoben wurden, 
verwendet", da der zeitliche Aufwand, der für die genaue Betrachtung des einzelnen 
Falles verwendet werden kann, begrenzt ist. In der Folge sind bereits mehr oder 
weniger plausible Annahmen über die wahrscheinlichen Eigenschaften kategorial 
unterschiedener Gruppen ein Einfallstor für Diskriminierung, nicht erst Vorurteile und 
eine darin begründete Ablehnung oder absichtsvolle Benachteiligung. 
 



 
 

Chika, die Hündin im Ghetto 
 
 
 

Chika, die Hündin im Ghetto © FriJus DVD – FriJus GmbH, Stuttgart 2018 Seite 3 
 

3. In der sozialpsychologischen Gruppenforschung ist aufgezeigt worden, dass 
Stereotype und Vorurteile in Gruppenkonflikten als eine Folge des Wettbewerbs um 
knappe Ressourcen entstehen. Es handelt sich also nicht um individuelle Irrtümer, 
sondern um die Folgen eines sozialen Prozesses. Diskriminierung als 
gesellschaftliches Phänomen kann jedoch nicht in direkter Analogie zu realen 
Gruppenkonflikten verstanden werden. Denn rassistische, ethnisierende, 
nationalistische oder geschlechtsbezogene Diskriminierung ist keine Folge realer und 
vorgängiger Gruppenkonflikte. Vielmehr sind es in gesellschaftlichen Diskursen und 
Ideologien verankerte Annahmen über vermeintliche Gemeinsamkeiten derjenigen, 
die einer rassistisch, ethnisch, national, religiös oder geschlechtsbezogen definierten 
Kategorie zugeordnet werden, in Verbindung mit der Zuschreibung kollektiver 
Merkmale, die "die Anderen" von "uns" unterscheiden, die erst die Vorstellung als 
plausibel erscheinen lassen, es handle sich um einen Konflikt zwischen Gruppen mit 
unterschiedlichen Eigenschaften, Normen, Werten oder Interessen. 
Gruppenkonstruktionen sind eine notwendige Bedingung, um diskriminierende 
Eigenschaftszuschreibungen und Praktiken gegenüber den Individuen 
plausibilisieren zu können, die infolge dieser Konstruktion als Gruppenangehörige 
wahrgenommen werden. Es bedarf also bestimmter Diskurse und Prozesse, durch 
die etwa Geschlechter, Ethnien oder "Rassen" als vermeintlich homogene Kollektive 
konstruiert werden, damit die soziale Wirklichkeit als ein konflikthaftes Verhältnis 
zwischen den so markierten Gruppen erfahren werden kann. 
 
4. Als institutionelle Diskriminierung werden solche Benachteiligungen bezeichnet, 
die nicht auf individuell zurechenbare Handlungen oder Überzeugungen 
zurückgeführt werden können. Als Ursache werden vielmehr Strukturen und 
Verfahrensweisen von Institutionen in den Blick gerückt, die auch dann 
diskriminierende Auswirkungen haben, wenn die handelnden Personen in der 
Institution weder stereotype Vorstellungen über Eigenschaften von Gruppen noch 
benachteiligende Absichten haben. In Schulen, Betrieben und Hochschulen kommt 
institutionelle Diskriminierung zum Beispiel dann zustande, wenn muttersprachliche 
Kenntnisse der deutschen Sprache als Normalfall vorausgesetzt werden und deshalb 
keine Vorkehrungen getroffen werden, die Personen mit anderer Erstsprache darin 
unterstützen, ihre sprachlichen Fertigkeiten weiterzuentwickeln. 
 
Was gilt als Diskriminierung? 
Für demokratisch verfasste und der Idee der Menschenrechte verpflichtete moderne 
Gesellschaften ist der Anspruch leitend, dass alle Individuen über gleiche Rechte 
und gleiche Chancen verfügen sollen. Alle Menschen sind gleich und frei geboren, 
niemand soll aufgrund seiner sozialen Herkunft oder seiner Religion benachteiligt 
werden, so lässt sich das gemeinsame Credo bereits der amerikanischen 
Unabhängigkeitserklärung (1776) und der französischen Erklärung der Menschen- 
und Bürgerrechte (1789) zusammenfassen. 
 
Im Rückblick auf die Geschichte der modernen Gesellschaften wird jedoch auch 
deutlich, dass die Forderung nach Anerkennung der gleichen Rechte und Freiheiten 
von Anfang an faktisch keineswegs auf alle Menschen bezogen, sondern mit 
substanziellen Einschränkungen verbunden war: Dass Frauen keineswegs 
gleichermaßen vernunftbegabte Menschen seien, die zur Selbstbestimmung in 
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Freiheit fähig sind, war noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts eine einflussreiche 
Annahme. Thomas Jefferson war zentraler Autor der "Declaration of Independence" 
und zugleich praktizierender Sklavenhalter. Dies war möglich, weil Afroamerikaner zu 
seiner Zeit nicht als gleichwertige Menschen galten und ihre Ungleichbehandlung als 
Sklaven als gerechtfertigt betrachtet wurde. Die Philosophin Susan Buck-Morrs 
argumentiert, dass in dieser Gleichzeitigkeit auch eine systematische Blindstelle der 
europäischen Aufklärung deutlich wird: "Die Ausbeutung von Millionen von 
Sklavenarbeitern in den Kolonien wurde von denselben Philosophen, die die 
Meinung verkündeten, Freiheit sei der Naturzustand des Menschen und sein 
unveräußerliches Recht, als Lauf der bestehenden Welt akzeptiert." 
 
Darin zeigt sich exemplarisch: Wann Ungleichbehandlung als diskriminierend oder 
als gerechtfertigt gilt, hängt entscheidend von historisch veränderlichen Annahmen 
darüber ab, wer im vollen Wortsinn als ein (Mit-)Mensch gilt, der einen Anspruch auf 
Anerkennung als Individuum mit gleichen Rechten und gleichen Freiheiten haben 
soll. 
 
Deshalb ist der Wortlaut der Formulierung des Diskriminierungsverbots im Artikel 2 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 nach wie vor von hoher 
Aktualität. Dort heißt es: "Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten 
Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, 
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler 
oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand." Anders als im 
deutschen Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wird hier keine 
abschließende Festlegung auf bestimmte Kriterien vorgenommen, die zu 
inakzeptablen Benachteiligungen führen können; vielmehr erfolgt dort eine offene 
("etwa nach") Aufzählung von Unterscheidungen, die mit Diskriminierung 
einhergehen können. 
 


